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1. Aufgaben und Inhalt des Umweltberichtes 

Die Änderung des Baugesetzbuches vom 04.05.2017 (BGBL I, S.2414) setzt die europäische 
Richtlinie 2014/52/EU um. Im Zuge dieser Überarbeitung wurde die Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und 
den §§ 2a und 4c BauGB) erweitert. 

Es ist grundsätzlich für alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen (Ausnahme: § 13 
BauGB, § 13 a BauGB und § 13 b BauGB sowie § 34 Abs. 4 BauGB und § 35 Abs. 6 BauGB). 

Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument der Umweltprüfung, das die Grundlage für die Betei -
ligung der Öffentlichkeit sowie die Einbindung der Behörden und Träger sonstiger öffentlicher  Be-
lange bildet und so eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde ermög-
licht. 

Die Umweltprüfung ist mit dem Umweltbericht in das Bauleitplanverfahren eingebunden. Zu Beginn 
sind der Untersuchungsumfang und der Detaillierungsgrad bezüglich der verschiedenen Schutzgü-
ter, auch ihre Wechselwirkungen untereinander, in Abstimmung mit den Fachbehörden  un d Trä-
gern sonstiger öffentlicher Belange (sog. Scoping), von der Gemeinde festzulegen.  

Die Grundlage für den Inhalt des Umweltberichtes ist die Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a 
und 4c BauGB. Der Umweltbericht stellt im Wesentlichen den Bestand und die möglichen Umwelt-
auswirkungen durch den Bau und den Betrieb der geplanten Vorhaben dar. 

Bei der Bewertung der Auswirkungen müssen die Möglichkeiten der Vermeidung, der Verringerung 
und des Ausgleichs durch entsprechende Maßnahmen aufgezeigt werden. Hierzu s i n d auch  d ie 
potentielle Entwicklung des Gebietes ohne Planung zu bewerten und mögliche Planungsalternati-
ven zu klären. Der Umweltbericht ist am Ende nochmals allgemeinverständlich zusammen zufas -
sen.  

Der Umweltbericht ist ein Teil der Begründung des Bauleitplanverfahrens und nimmt daher am 
gesamten Bauleitplanverfahren teil. 

 

2. Einleitung 

2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Bauleitplans 

Der Markt Geiselwind beabsichtigt mit der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes die Umwand-
lung von Flächen für die Landwirtschaft in ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO am 
nordöstlichen Ortsrand sowie in ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO am süd ö s tl ichen Or ts -
rand. 
Der Markt Geiselwind plant eine geordnete Entwicklung dieses im westlichen bzw. nördlichen  An -
schlusses schon teilweise bebauten Bereiches. Die neu darzustellende Baufläche liegt im Berei ch  
der Wohnbaufläche am nordöstlichen Ortsrand und im Bereich der Gewerbefläche am süd ö s tl i-
chen Ortsrand des Ortsteiles Gräfenneuses jeweils im direkten Anschluss an die bestehende Orts-
bebauung. 
 
Bebaubare Wohnbau- bzw. Gewerbefläche ist im Ortsteil Gräfenneuses des Marktes Gei selwi nd 
nicht mehr verfügbar. Der Bedarf hiernach wird seit längerem an die Marktgemeinde herangetra-
gen. Durch die bedarfsgerechte Ausweisung der neuen, kleinen Wohnbaufläche sowie der Gewer-
beflächenerweiterung, findet eine organische Entwicklung des Ortsteiles statt. Die Größe der Dar -
stellung der Wohnbaufläche beträgt ca.0,94 ha, die der Gewerbeflächenerweiterung ca.2,86 ha. 
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Durch die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Klarstellungs- und Ein bezi eh ungs -
satzung für „Gräfenneuses nordöstlicher Bereich“ gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB“  so wi e d i e 1. 
Änderung des Bebauungsplanes „GE Gräfenneuses“ als Erweiterung, die jeweils im Paral l el ver-
fahren zu der 20. Flächennutzungsplanänderung durchgeführt werden, planungsrechtlich vorberei-
tet. 
 
2.2 Umweltschutzziele der einschlägigen Fachgesetze und -pläne 

Die Umweltprüfung erfolgt durch den Markt Geiselwind auf der Grundlage der Regi onal plan ung, 
des vorliegenden Vorentwurfes der Flächennutzungsplanänderung und der örtlich vorhanden en 
Nutzungssituation. 

 
Abbildung 1: Tatsächliche Nutzung (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2022: Bayeratlas Plus, bearbeitet Auk -
tor Ingenieur GmbH am 05.04.2022) 

Legende: gelb: Landwirtschaft/Ackerland (im Geltungsbereich) 
hellgrün: Landwirtschaft/Grünland (im Geltungsbereich) 
dunkelgrün: Gehölz (im Geltungsbereich) 
rot schraffierte Fläche: Biotopkartierung Bayern (im Geltungsbereich) 
grau: Industrie- und Gewerbefläche 
rosa: Wohnbaufläche, Fläche gemischter Nutzung, Fläche besonderer funktionaler Prägung  
weiß: Unkultivierte Fläche, Weg  
blau: Fließgewässer 
hellblau: Stehendes Gewässer 
schwarz gestrichelte Linie: Geltungsbereich 20. Änderung des Flächennutzungsplans  
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Weiter wird auf die zu erwartenden Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung auf Natur  
und Umwelt sowie die umliegende Bebauungsstruktur eingegangen. 

Darstellung der einschlägigen Fachgesetze, Fachpläne, festgelegten umweltrelevanten Ziel e un d 
ihre Berücksichtigung: 

Sämtliche allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetz-
gebung, die Wasser-, Brandschutz- und Abfallgesetzgebung sowie die Immissionsgesetzg ebung  
sind mit entsprechenden Verordnungen berücksichtigt. 

Die Erstellung eines Bauleitplanes ist ein Prozess, in dem umweltrelevante Belange ermittel t un d  
berücksichtigt werden bzw. Maßnahmen aufgestellt werden, um erhebliche Beeinträchtigungen zu 
vermeiden. Durch die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träg er ö ffen tli cher  
Belange werden weitere relevante Ziele und Belange ermittelt und gemäß Abwägungsergebn is  i n 
die Planung aufgenommen. Somit werden sowohl fachliche Kompetenzen zusammengeführ t, al s  
auch subjektive Meinungen berücksichtigt. 

Weiterhin wurden Daten der relevanten Schutzgüter über den BayernAtlas Plus abgefragt. Folgen-
de Themenkarten werden berücksichtigt: 

- Regionalplanung in Bayern 
- Schutzgebiete des Naturschutzes 
- Biotopkartierung Bayern 
- Wasserschutzgebiete 
- Denkmaldaten (BLfD) 
- Freizeitwege (BVV) 
- Naturgefahren, Georisiken, Hochwasser 

 
 

Im Folgenden werden die im näheren Umgriff vorhanden Schutzgebiete sowie die Abfrage der 
oben genannten Themenkarten aufgezeigt und ihre Lage in Bezug auf das Wohn- bzw. Gewerbe-
gebiet dargestellt. 
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Abb. 2: Übersicht über Schutzgebiete u. Abfrage der o.g. Themenkarten (Quelle: Bayerische Vermessungsv erwal t ung 
2022: Bayeratlas Plus, bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH am 05.04.2022) 

 
grüne x Fläche: Landschaftliches Vorbehaltsgebiet LSG-00569.01  
lila + Fläche: Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze SD/KS 14 
rot schraffiert: amtliche Biotopkartierung 
hellgrün / gelb schraffiert: Naturpark Steigerwald 
grün gepunktet: Landschaftsschutzgebiet innerhalb des Naturparks Steigerwald 
rote Linie: Wanderweg 
grüne Linie: Radwanderweg 
orange Linie: örtlicher Wanderweg 
dicke rote Strichlinie: Trassenfestlegung Verkehr  
schwarz gestrichelte Linie: Geltungsbereich 20. Änderung des Flächennutzungsplans  
 
Ergebnis der Datenabfrage: 

Innerhalb des Geltungsbereiches: 

Das Plangebiet liegt jeweils im Naturpark Spessart. Die Gewerbegebietserweiterung l i egt i n kei -
nem Landschaftsschutzgebiet. Die Wohnbauflächenerweiterung überschneidet sich im nördli chen 
und östlichen Bereich mit dem Landschaftsschutzgebiet LSG-00569.01. Der nördliche W ohnbau-
flächenbereich wird ebenso von dem kartierte Biotop mit der Nummer 6228-1075-010 (Mag er ra-
sen, Extensiv- und Feuchtwiesen östlich Gräfenneuses) überlagert. 
 
 

Lage der Plangebiete 
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Bei beiden Änderungsbereichen handelt es sich nicht um ein überschwemmungsgefährdetes  Ge-
biet. Bodendenkmale sind innerhalb des Geltungsbereiches oder der näheren Umg ebun g n icht 
bekannt.  
 
Umgebung des Geltungsbereiches 

Beide Planungsbereiche werden wie alle Ortslagen von Geiselwind vom Landschaftlichen Vo rbe-
haltsgebiet innerhalb von Naturschutzflächen (LSG innerhalb des Naturparks Steigerwald) umg e-
ben. 

Direkt Nördlich und östlichen der Wohnbauflächenerweiterung liegt das Landschaftsschutzgebi et 
LSG-00569.01. Südwestlich und südlich der Gewerbeflächenerweiterung dehnt sich dieses Lan d-
schaftsschutzgebiet ebenso aus.  

Von der Wohnbauflächenerweiterung und dem kartierten Biotop mit der Nummer 6228-1075-010 
(Magerrasen) liegt das nächstgelegene kartierte Biotop mit der Nummer 6228-1075-008 (Sandma-
gerrasen) in ca. 100 m Entfernung östlich des Änderungsbereichs. 

Das nächstgelegene kartierte Biotop mit der Nummer 6228-1074-001 (Streuobstbestand) befind et 
sich in ca. 400 m Entfernung nordwestlich von der Gewerbeflächenerweiterung, inmitten von land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und Grünland. 

Etwa 200 m nördlich der wohnbaulichen Änderungsfläche und ca. 600 m nördlich der gewerblichen 
Änderungsfläche liegt ein Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze (SD/KS 14).  

In der Nähe des nördlichen Änderungsgebietes verläuft der Steigerwald Panoramaweg , ö rt l iche 
Wanderwege sowie der Radweg Kitzinger Land - 10 Steigerwald-Tour. Dieser Radweg verläuft 
auch nördlich der Änderungsfläche der Gewerbegebietserweiterung in ca. 100 m Entfernung. 

Weiterhin wurde folgende Themenkarte abgefragt: 

- Lärm an Hauptverkehrsstraßen 

Durch die nahegelegene Autobahn A 3 ist mit Lärmbeeinträchtigungen zu rechnen. Diese sind 
jeweils durch ein schalltechnisches Gutachten im Rahmen der im Parallelverfahren laufenden ver -
bindlichen Bauleitplanung zu untersuchen und sofern nötig, sind diese durch Schutzmaßn ahmen 
zu berücksichtigen. 

Alle weiteren abgefragten Belange, liegen nicht im näheren Umfeld der Planung. Somit gibt es 
keine weiteren Berührungspunkte, die negative Auswirkungen bewirken könnten. 

 

Gemäß Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (Landkreis Kitzingen), befinden sich die Än d e-
rungsbereiche im Gebiet der Steigerwaldhochfläche.  

„Aufgrund der ungünstigen Boden- und Klimaverhältnisse ist der Anteil an  l an dwi rtschaft l i chen 
Nutzflächen hier deutlich geringer als im übrigen Landkreis. Die Ackerflächen konzentr ieren s i ch 
auf die flachen Hänge des Reiche/Ebrach/Tales mit seinen Nebentälern und um Wüstenfelden und 
Birklingen. 
Der Naturraum ist zu einem Großteil von zusammenhängenden Waldgebieten bedeckt. Vor al l em 
im Süden um den Schwanberg dominieren Laubwälder mit Eiche und Buche, die teilweise als Mi t-
telwälder genutzt werden. Nach Norden hin nehmen Misch- und Nadelwälder zu. Hecken und 
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Streuobstgebiete gehören zu den Mangelbiotopen und sind nur um Geiselwind zah l reicher  vor -
handen.“ 1 
 

Die überplante nordöstliche Wohnbauflächenerweiterung ist in Teilgebieten als Südhang mit mage-
rem Waldsaum dargestellt.  

Die ABSP Naturraumuntereinheit ist 115-B Steigerwaldhochfläche. 2 

 

 
Abbildung 3: ABSP-Abfrage (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwe lt f ra -
gen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingen ie ur Gmb H a m 
05.04.2022) 

 

Legende: gelbe Flächendarstellung        - regional bedeutsam 
                orange Flächendarstellung      - überregional bedeutsam 
  

 
1 Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern; Landkreis Kitzingen, Textteil 4.2 Juli 2002 
 
2 Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern; Landkreis Kitzingen, Juli 2002 
 

Lage der Plangebiete 
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Abbildung 4: ABSP-Abfrage: Trockenstandorte (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und U m -
weltfragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 
05.04.2022) 

 

Lage der Plangebiete 
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Auswertung: Beide Plangebiete liegen in einem Bereich, der als Entwicklungsschwerpunk t bzw. 
Verbundachse für Trockenstandorte gekennzeichnet ist. Zudem ist die nordöstliche Wohnbaufl ä-
chenerweiterung zum Erhalt und zur Optimierung regional bedeutsamer Lebensräume gekenn-
zeichnet. Sie liegt in einem Bereich zur Förderung spezieller Lebensraumtypen zum Erhalt von 
Trockenlebensräumen in aufgelassenen und bestehenden Abbaustellen.  
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Abbildung 5: ABSP-Abfrage: Feuchtgebiete (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwelt-
fragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 05.04.2022) 

 

 
Auswertung: Für die Änderungsflächen sind keine Besonderheiten als Feuchtlebensraum d arge-
stellt.  

Lage der Plangebiete 
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Abbildung 6: ABSP-Abfrage: Gewässer (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwel tf ra-
gen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 05.04.2022) 

 

 
 
 

Lage der Plangebiete 



Seite 13 von 40 
 
 

 
 
Markt Geiselwind, 20. Änderung FNP, Umweltbericht VE 

Auswertung: Der Änderungsbereich der nordöstlichen Wohnbauflächenerweiterung liegt außerhalb 
von Bereichen, die Besonderheiten bezüglich Gewässer aufweisen oder Maßnahmen erfordern.  
Die südöstlich liegende Gewerbeflächenerweiterung liegt auch außerhalb von gewässerrelevanten 
Bereichen. Sie grenzt aber an eine regionale Verbundachse „Erhalt naturnah er un d  vor rangi ge 
Renaturierung verbauter Fließgewässerabschnitte an den Hauptbächen des Landkreises, Si ch e-
rung naturnaher Quellbachabschnitte im Steigerwald“ an, die dem weiteren Umfeld des San dg ra-
bens zugeordnet ist. 
 
Einen Landschaftsplan gibt es für den Markt Geiselwind nicht. 
 
 
3. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Es werden drei Wertigkeiten 
unterschieden. Geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Bei der Bewertung der Erheblichkei t i s t, 
insbesondere bei den Schutzgütern Boden, Wasser sowie Tiere und Pflanzen, die Ausg lei chbar -
keit von Auswirkungen ein wichtiger Indikator. 

Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird grundsätzlich hoch eingestuft. Darüber  
hinaus werden im Hinblick auf die Bewertung der Schutzgüter Klima / Luft und Mensch die ein-
schlägigen Regelwerke herangezogen. 

3.1 Bestandsaufnahme derzeitiger Umweltzustand und Prognose Nichtdurchführung der 
Planung 

Die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Gräfenneuses“ überplante 
südöstliche Erweiterungsfläche wird derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Im Bayern Atlas  
ist eine Ackerflächennutzung angegeben.  
Die im Verfahren einer Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung vorgesehene Wohnbaufl ächen-
nutzung in Anbindung an die nordöstliche Ortslage von Gräfenneuses wird landwirtschaft li ch al s  
Wiese genutzt. Im Bayern Atlas ist hier eine landwirtschaftliche Fläche mit Grünland angegeben. 
 
Die Umweltmerkmale der im Geltungsbereich liegenden Fläche, als auch der unmittelbar an gren-
zenden Flächen der südöstlichen Änderungsfläche als Gewerbeflächenerweiterung, sind nicht al s  
besonders hochwertig oder als einzigartig einzustufen. Es handelt sich um eine monoton bepflanz-
te Ackerfläche. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dort aus diesem Grund nicht zu erwarten. Das  
Landschaftsbild des Ortsteiles Gräfenneuses wird nach Eingrünung des Erweiterun gsberei ches  
nicht beeinträchtigt. Die nördlich direkt angrenzende Fläche wird seit vielen Jahren schon entspre-
chend gewerblich genutzt. 

Die Umweltmerkmale der nordöstlichen Änderungsfläche, zur wohnbaulichen Nutzung, sind unter-
schiedlich. Die freie Wiesenfläche, die den größten Teil ausmacht, ist im südlichen Berei ch n icht 
als besonders hochwertig oder als einzigartig einzustufen. Der nördliche Bereich ist allerdings  al s  
regional bedeutsamer Lebensraum einzustufen. Er ist als „Südhang mit magerem Waldsaum 400 
m östlich Gräfenneuses“ bezeichnet und stellt den Lebensraumtyp „Wärmeliebende Wälder, Saum 
oder Gebüsch; Strukturreicher Waldrand“ dar. Er ist als hochwertig einzustufen. Unter Berücksich-
tigung der südlichen Bereiche und der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sind in Summe d a-
her mittlere Beeinträchtigungen zu erwarten. Eine Beeinträchtigung des Lan dsch aftsbi ldes  d es  
Ortsteiles Gräfenneuses wird nach Eingrünung des Erweiterungsbereiches nicht erwartet. 

Eine nähere Betrachtung erfolgt in den folgenden Kapiteln, im Bebauungsplan und den dazugehö-
rigen Anlagen. 
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Bei einer Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die süd östl iche Erwei te-
rungsflächen des bestehenden Gewerbegebietes weiterhin intensiv ackerbaulich genutzt wird. 
Gleichzeitig würde aber die Nachfrage nach Gewerbebaugrundstücken nicht gedeckt werden. Di e 
nördlichen Flächen sind bereits bebaut. Die bestehende Nutzung soll gesichert und eine Entwi ck -
lung dieser Strukturen ermöglicht werden. Der Erschließungsaufwand ist an der geplanten Stel l e 
gering, da die Erschließung über die bestehende Gewerbefläche erfolgt. Die Nutzun g  d er  bes te-
henden und geplanten Flächen wird von dem seit vielen Jahren dort ortsansässigen un d für  d en  
Markt Geiselwind sehr wichtigen Unternehmen erfolgen. Außerdem sind Teile der Erweiterungsflä-
che derzeit als Gewerbegebiet schon im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellt. An an d erer  
Stelle wäre eine Ausweisung mit einem deutlich höheren Erschließungsaufwand und einer  h öhe-
ren Beeinträchtigung der Landschaft verbunden.  

Bei einer Nichtdurchführung der Planung der nordöstlichen Wohnbauflächenerweiterung ist davon 
auszugehen, dass die Fläche weiterhin landwirtschaftlich als Wiesenfläche im Übergang zum Wald 
genutzt wird. Gleichzeitig würde aber die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Ortsteil  G rä-
fenneuses nicht gedeckt werden. Da derzeit keine Wohnbauflächen im Ortsteil zur Verfügung s te-
hen, müsste die bauwillige Generation der seit Jahrzehnten ansässigen Familie d en  räuml i chen  
und sozialen Mittelpunkt Gräfenneuses aufgeben.  

 

3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

3.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Nordöstliche Änderung (Wohnbauflächenerweiterung)        
Die innerhalb des Geltungsbereichs liegende Fläche wird landwirtschaftlich als Wiese genutzt. Es  
bestehen keine Gebäude. Abrissarbeiten sind daher nicht erforderlich. Die besteh en de Nutzun g  
der benachbarten wohnbaulichen Gebäude und der versiegelten Flächen wird beibehalten.  
 
Durch die Nutzung als Bauland wird Vegetationsfläche und somit der Lebensraum vo n Pfl an zen  
und Tieren dauerhaft zerstört. Hierbei handelt es sich im nördlichen Bereich um magere W i esen -
pflanzen, die einen hohen ökologischen Wert haben und gesetzlich geschützte Strukturen bilden. 

Im Rahmen des speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, welcher parallel zur  verbi n d li-
chen Bauleitplanung erstellt wird, ist zu prüfen, in wieweit aufgrund der vorliegenden Flächen (§ 30 
BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG) eine Ausnahmegenehmigung notwendig ist und ob d i e Be-
dingungen hierfür gegeben sind. 

Die Wiesenpflanzen im südlicheren Bereich weisen keinen hohen ökologischen Wert auf. Di e be-
stehenden Hecken und Gehölze entlang der südlichen Grundstücksgren ze so wie bes teh en de 
Waldrandstrukturen im Norden sollten weitmöglichst erhalten werden. Zum Schutz saP-relevan ter  
Tierarten und der Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG werden im Be-
bauungsplan entsprechende Festsetzungen beinhaltet sein, die nach Rechtskraft für  j ed erman n 
verbindlich sind. Die betroffenen Tierarten werden im Zuge der Aufstellung der Klarstellungs - un d  
Einbeziehungssatzung im speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ermittelt, sowie die erfo r-
derlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Die festzusetzenden Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden sowohl auf die Bau- als auch die Betriebsphase abge-
stimmt.  
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Während der Bauphase kommt es zu Staub- und Lärmentwicklung. Hierdurch können grundsätz-
lich Tiere gestört und vergrämt werden. Die Bauphase findet allerdings nur temporär statt und ist in 
einem gewissen Zeitfenster abgeschlossen. Dies kann bei der Einstufung der Auswirkungen bzg l . 
ihrer Erheblichkeit begünstigend Berücksichtigung finden. Die o.g. Beeinträchtigungen treten auch  
bereits durch die landwirtschaftliche Wiesennutzung zeitweise auf.                                               

 

Südöstliche Änderung (Gewerbeflächenerweiterung)        
Die innerhalb des Geltungsbereichs liegende Fläche wird landwirtschaftlich intensi v g en utzt. Es  
bestehen keine Gebäude. Abrissarbeiten sind daher nicht erforderlich. Die besteh en de Nutzun g  
der benachbarten gewerblichen Gebäude und der versiegelten Flächen wird beibehalten.  
 
Durch die Nutzung als Bauland wird Vegetationsfläche und somit der Lebensraum vo n Pfl an zen  
und Tieren dauerhaft zerstört. Hierbei handelt es sich um Ackerpflanzen, die keinen hohen ö kolo -
gischen Wert haben oder um stark frequentierte Freibereiche im Umfeld der gewerblichen, nördlich 
liegenden Strukturen. 
 
Zum Schutz saP-relevanter Tierarten und der Vermeidung von Verbotstatbeständen g emäß §44 
BNatSchG sind in der im Parallelverfahren laufenden verbindlichen Bauleitplanung entsprechende 
Festsetzungen zu treffen, die nach Rechtskraft für jedermann verbindlich sind. Die betroffenen 
Tierarten werden im Zuge der Aufstellung / Änderung des Bebauungsplanes sofern nötig, im sp e-
ziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ermittelt, sowie die erforderlichen Vermei d ungs - un d  
Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Die festgesetzten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen  
sollen sowohl auf die Bau- als auch die Betriebsphase abgestimmt werden.  
Während der Bauphase kommt es zu Staub- und Lärmentwicklung. Hierdurch können grundsätz-
lich Tiere gestört und vergrämt werden. Die Bauphase findet allerdings nur temporär statt und ist in 
einem gewissen Zeitfenster abgeschlossen. Dies kann bei der Einstufung der Auswirkungen bzg l . 
ihrer Erheblichkeit begünstigend Berücksichtigung finden. Die o.g. Beeinträchtigungen treten auch  
bereits durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung zeitweise auf.                                               

 

Betriebsphase  

Nordöstliche Änderung (Wohnbauflächenerweiterung)        
Durch die Entwicklung der kleinen allgemeinen Wohnbaufläche ist davon auszugehen, dass dau-
erhaft Lebensraum, insbesondere von „Magerwiesenbewohnern“ / Heuschrecke siehe ABSP, . 
Platycleis albopunctata, Haselmaus, Bodenbrüter, Zauneidechse/Schlingnatter, ggf. Amphibien, 
Schmetterlinge, ggf. weitere Arten(-gruppen) zerstört wird.  
 
Das genaue Ausmaß wird im Rahmen der notwendigen ökologischen Geländebegehungen ermit-
telt. Zu obigen Arten( -gruppen) wird ein Vorkommensnachweis durchgeführt. 
 

Der Bereich, der zur Erschließung der Wohnbaufläche umgewandelt werden soll, ist bereits durch 
die benachbarte Wohnbaunutzung vorbelastet.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der betroffenen Arten ist durch Vermeidungs- und Ausg l eichs-
maßnahmen durch Festsetzung in der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung auszuschließen.  

Gehölze, die als Bauflächeneingrünung dienen, sind bereits Richtung Süden vorhanden. Ei n e zu-
sätzliche Eingrünung als Ausgleichsmaßnahme ist zu untersuchen, damit der Ausgleich möglichs t 
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nah am Eingriffsbereich ermöglicht wird, um somit die Beeinträchtigungen für d i e i m Pl an g ebi et 
lebenden Tiere möglichst gering zu halten. Insgesamt ist dennoch davon auszugehen, dass durch 
die Gebäude und die damit einhergehende Versiegelung das Grünvolumen gegenüber der acker -
baulichen Anbausituation zurückgehen wird. Um dem entgegenzuwirken und negative Auswirkun-
gen zu minimieren, ist in der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung als Vermeidungsmaßn ah-
me beispielsweise die Festsetzung einer Dachbegrünung von Flachdächern denkbar. Hierdurch ist 
es möglich die Artenvielfalt, zumindest in Bezug auf die vorkommenden Pflanzenarten, gegenüber  
der Ausgangssituation deutlich zu erhöhen. 

Südöstliche Änderung (Gewerbeflächenerweiterung)        
Aufgrund der schon seit vielen Jahren bestehenden Gewerbenutzung direkt in der Nachbarschaft, 
ist durch die Darstellung der Gewerbegebietserweiterung im Flächennutzungsplan und die folgen-
de Nutzung nicht davon auszugehen, dass Lebensraum von empfindlichen Arten, i n sbesondere 
von Ackervögeln, zerstört und die gewerbliche Lärmentwicklung maßgeblich zunehmen wi rd. Da 
die Ausweisungsflächen nur für die Erweiterung des Bestandsbetriebes vorgesehen ist, ist nur mi t 
einer geringen Zunahme von sonstigen Störungen durch die Nutzung für angrenzende Gebiete zu 
rechnen. 
Die Erweiterungsflächen der 20. Flächennutzungsplanänderung haben ca. 3,8 ha.  
 
Sofern nötig ist eine erhebliche Beeinträchtigung der betroffenen Arten durch Vermei d ung s-  un d 
Ausgleichsmaßnahmen durch Festsetzung in der 1. Änderung des Bebauungsplanes auszuschlie-
ßen.  
Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch die Bebauung und die damit einhergehende Vers i e-
gelung das Grünvolumen gegenüber der ackerbaulichen Anbausituation zurückgehen wird.  
 
Um dem entgegenzuwirken und negative Auswirkungen zu minimieren, ist im Zuge der Aufstellung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes als Vermeidungsmaßnahme die Festsetzung von auto ch-
thonen Gehölzpflanzungen, als Ortsrandeingrünung, zu prüfen. Hierdurch ist es möglich die Arten-
vielfalt, zumindest in Bezug auf die vorkommenden Pflanzenarten, gegenüber der Ausgangssitua-
tion sogar deutlich zu erhöhen. 
 

Wirkungsgefüge 

Für beide Änderungs- und Erweiterungsflächen gilt: 

Tiere und Pflanzen sind wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Durch die enge Verzah n un g d er  
Funktionen des Naturhaushalts untereinander sind die Wirkungen zu betrachten. Die Reduzierung  
der Vegetation und die dadurch verringerte Transpirationsleistung werden negative Auswirkungen  
auf den Wasserkreislauf und das Klima haben. Da Feldpflanzen ein geringeres Grünvolumen al s  
beispielsweise Wälder aufweisen und somit eine geringere Transpirationsrate haben, sind die Be-
einträchtigungen nicht als hoch einzustufen. Durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, wi e d i e 
Festsetzung einer Dachbegrünung oder Ortsrandeingrünung auf Bebauungsplan ebene, kö nnen 
diese negativen Auswirkungen reduziert werden. 

 

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 

Der Anbau und somit die Erzeugung von landwirtschaftlichen Anbauprodukten wird auf der  süd l i -
chen Änderungsfläche durch die geplante Nutzung als Baufläche dauerhaft zerstört. Eine landwirt-
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schaftliche Nutzung ist auf dieser Fläche in Zukunft nicht mehr möglich. Landwirtschaftliche Nutz-
pflanzen können hier nicht mehr gedeihen. Unter Berücksichtigung der Möglichkeit, d as  Grünvo-
lumen durch Festsetzungen auf Bebauungsplanebene zu erhöhen, können die Beeinträchtigungen 
aus Sicht des Naturschutzes minimiert werden. Tiere sind nicht an die vorliegende Fläche g ebun -
den. Deren Lebensraum erstreckt sich auch über die umliegenden landwirtschaftlichen Strukturen. 
Dennoch verlieren insbesondere Tierarten der Äcker, Felder und Wiesen unwiederbringlich ei nen  
Teil Ihres Lebensraumes. Der benötigte Ausgleich für den verloren gehenden Lebensraum wird im 
Grünordnungsplan sowie im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag auf Bebauungsplanebene ermittelt 
und als Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
In der Marktgemeinde Geiselwind gibt es 2163 ha landwirtschaftliche Fläche. Mit 44,4 % is t d i ese 
Nutzungsart die Häufigste. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2016.3 Die Inanspruchnahme von 
ca. 0,94 ha Wiesen und 2,86 ha weiterer Ackerfläche macht einen Anteil von ca. 0,15 % der l an d -
wirtschaftlich genutzten Fläche aus.  
 
Als Boden besteht für die nordöstliche Änderung (Wohnbauflächenerweiterung) Acker land (A)  T  
7V -/15 4 mit Bodenbonitäten mit geringer Ertragsfähigkeit5. Insgesamt betrachtet, kann nicht vo n 
einer hohen Beeinträchtigung für die Landwirtschaft ausgegangen werden. 
Für die südöstliche Änderung (Gewerbeflächenerweiterung) besteht Ackerland (A) SI 5V 34/32. 
 
Insgesamt betrachtet, kann nicht von einer hohen Beeinträchtigung für die Landwirtschaft ausg e-
gangen werden. 

Bewertung 

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen ist in der Ge-
samtbetrachtung unter Berücksichtigung der festzusetzenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen sowie aufgrund der geringen Größe der hinzukommenden Bauflächen für die nordöstliche 
Änderung (Wohnbauflächenerweiterung) als mittel und für die südöstliche Änderung (Gewerbeflä-
chenerweiterung) als gering zu werten. 

3.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase wird voraussichtlich keine wesentlich größere F l äche bean spruch t al s  
nach Beendigung der Bauarbeiten, da die Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen innerhalb des  
Baugebietes angelegt werden können. Lediglich im Bereich der Fahrtrassen der Baufahrzeuge und 
der Lagerflächen kann es auf zusätzlichen Flächen zu temporären Versiegelungen kommen. Diese 
werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder entsiegelt. Als Vermeidungsmaßnah me i s t d as  
Baufeld auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Erhebliche Beeinträchtigun-
gen sind damit auszuschließen. 

Betriebsphase  

Beim Bau von Wohn- und Gewerbegebietsfläche sind gewisse Versiegelungen zum Bau vo n  Ge-
bäuden und Erschließungsflächen erforderlich.  

 
3 Statistik kommunal 2017, Bayerisches Landesamt für Statistik, S.13 
4 BayernAtlas Plus, Datenabfrage Bodenschätzung, 05.04.2022 
5 Das Schutzgut Boden in der Planung, LFU, S.18 
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Zur Erschließung der Gewerbegebietserweiterung dient die bestehende Gewerbegebietsfläche 
(gleicher Eigentümer), sodass hier keine zusätzlichen Erschließungsflächen  n ötig  s i nd un d mi t 
dem Schutzgut Boden sparsam umgegangen wird. 

Für die Zuwegung der Wohnbauflächenerweiterung wird eine Stichstraße an die bestehende Woh-
nerschließungsstraße „Am Tannenberg“ erstellt. 

Eine Entsiegelung als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff und die Bodenversiegelung innerhal b 
des Ortsteiles Gräfenneuses bzw. des Marktes Geiselwind ist voraussichtlich nicht mö g li ch. Di e 
Flächeninanspruchnahme und Versiegelung sollten nicht über das erforderliche Mindestmaß h i n-
ausgehen. Insgesamt orientieren sich die Planungen der Erweiterungsflächen an den an den Markt 
Geiselwind herangetragenen Bedarf, wodurch die vorauszusetzende Bedarfsorientierung gegeben 
ist. 

Zum Schutz des Mutterbodens sind entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan aufzun eh -
men. Dieser sollte wieder eingebaut oder ortsansässigen Landwirten zur Verfügung ges tell t  wer -
den. 

Wirkungsgefüge 

Bodenfunktionen sind für den natürlichen Kreislauf relevant. Durch Versiegelung bzw. Tei l vers ie-
gelung werden diese Funktionen zerstört und weitgehend unterbunden. Deshalb sind Maßnahmen 
im Bereich der anderen Schutzgüter erforderlich, die den Verlust der Bodenfunktionen abmil d ern . 
Insbesondere das Schutzgut Wasser wird durch einen hohen Oberflächenwasserabfluss aufgrund 
der Versiegelung beeinträchtigt. Aufgrund dessen wird beispielsweise ein gewisses Grünvolumen  
angestrebt, sodass Schadstoffbindungen oder die Aufnahme der Oberflächenwasser  d urch d ie 
Pflanzen teilweise übernommen werden. Das anfallende Dach- und Oberflächenwasser  i s t mö g -
lichst zu nutzen oder örtlich zu versickern.  

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 

Durch die Inanspruchnahme von Boden als Bauland werden die Bodenfunktionen, wi e zuvo r  be-
schrieben, dauerhaft zerstört. Durch den Flächenverbrauch steht der Boden als landwirtschaftliche 
Nutzfläche zukünftig nicht mehr zur Verfügung.  

Es handelt sich bei den vorliegenden Bodenstrukturen jeweils um einen Ackerboden mit g er i nger  
und im nordöstlichen Bereich sogar mit sehr geringer Ertragsfähigkeit6. Die Bodenschätzungskarte 
im BayernAtlas Plus zeigt folgende Wertzahlen: Ackerland (A) T 7V -/15 im Bereich der al l g emei -
nen Wohnbauflächenerweiterung sowie Ackerland (A) SI 5V 34/32 im Bereich des Gewerbege-
biets7. 

Die Bodenausgangsgesteinskarte stellt die Gruppe der „Ton-, Schluff-, Mergel-, Sand- un d  Do lo-
mitstein[e], Kalkstein[e]“, innerhalb des Geltungsbereiches dar. Die Geologische Karte besch rei bt 
das Gestein, wie folgt: „vorwiegend Tonstein mit Steinmergel- u. Gipslagen, z. T. Sandstein, n ach 
SE zunehmend“, als geologische Haupteinheit zählt die Fläche des Geltungsbereiches zum G i p s -
keuper. 
Die potentielle natürliche Vegetation ist ein „(Bergseggen-)Hainsimsen- mit Übergängen zum 
Waldmeister-Buchenwald; örtlich mit Waldlabkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald“8.  
 

 
6 Das Schutzgut Boden in der Planung, LFU, S.18 
7 BayernAtlas Plus, Datenabfrage Bodenschätzung BVV, 05.04.2022 
8 FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 27.08.2018 
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Es liegen keine Moorböden vor bzw. es sind ähnlich spezielle Bodenausprägungen nicht bekann t. 
Aufgrund der Ackerzahl, die zwischen 15 und 40 liegt, ist das Standortpotential vom Boden für d i e 
natürliche Vegetation gemäß „Methoden zur Bewertung natürlicher Bodenfunktionen“ in „Das 
Schutzgut Boden in der Planung“, als hoch einzustufen9. 
 
Die Übersichtsbodenkarte zeigt für den Geltungsbereich der nordöstliche Änderung (Wohnbaufl ä-
chenerweiterung) den Boden 442b „Fast ausschließlich Regosol und Pelosol aus (grusführendem)  
Lehm bis Ton (Sedimentgestein), gering verbreitet mit Deckschicht aus Schluff bis Lehm, verbreitet 
carbonathaltig im Untergrund“ und für den Geltungsbereich der südöstliche Änderung (Gewerbe-
flächenerweiterung) den Boden 444b „Fast ausschließlich Braunerde (pseudovergleyt), unter Wald 
selten podsolig aus (grusführendem) Sand (Deckschicht oder Sandstein) über (g rus füh rend em) 
Schluffsand bis Sandlehm (Sandstein)“10.  

Bewertung 

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden ist in der Ge-
samtbetrachtung, unter Berücksichtigung der fachlich korrekten Durchführung der in der verbind li-
chen Bauleitplanung festzusetzenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen , al s  gering zu 
werten.  

3.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase wird der Wasserkreislauf wie folgt verändert: Der Oberflächenabfl uss er -
höht sich durch die Entfernung der Vegetation und die beginnende Verdichtung und Versiegel ung 
des Bodens. Das Grundwasser ist während und durch die Bauarbeiten durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik vor Verschmutzung und Beein trächti -
gung zu schützen. Ein entsprechender Hinweis ist in den Bebauungsplan aufzunehmen. 

Betriebsphase 

Innerhalb oder angrenzend an die Änderungsbereiche des Flächennutzungsplans ist kein Gewäs -
ser vorhanden, welches durch die Maßnahme beeinträchtigt wird. Da ein Wohngebiet ausg ewi e-
sen wird und aufgrund der Lage des Baugebietes die Ansiedlung einer Tankstelle seh r  un wahr -
scheinlich ist, ist daher nicht vom Umgang mit Schadstoffen auszugehen.  
Für den Änderungsbereich der Gewerbeflächenerweiterung könnte in Bereichen mit Schadstoffen 
umgegangen werden. Hier ist eine Vollversiegelung der betroffenen Oberfläche vorzuseh en. Der  
Ablauf von Oberflächenwasser aus diesen Flächen und dessen Versickerung ist durch geei gnete 
Maßnahmen (z.B. Überdachung) auszuschließen. Das Wasser ist gemäß den Regeln der Technik  
zu reinigen, bevor es dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird. Dies ist in der Bebauun g s-
planänderung festzusetzen. Eine Beeinträchtigung des Grundwassers ist dann ausgeschlossen. 

Die privaten Stellplätze und Wege sollten mit versickerungsfähigem Material ausgefüh rt werd en . 
Außerdem sollte unverschmutztes Dach- und Oberflächenwasser nach Möglichkeit vor Ort genutzt 
werden. Dies soll bewirken, dass möglichst viel unverschmutztes Wasser zurück in den natürlichen 
Wasserkreislauf gelangt und nach wie vor zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichtes beiträg t. 

 
9 Das Schutzgut Boden in der Planung, Bayerisches Geologisches Landesamt und LFU, 2003, S. 38/39  
 
10 BayernAtlas Plus, Datenabfrage 05.04.2022 Übersichtsbodenkarte Bayern 1:25.000, Stand 2020 
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Dies soll in die Festsetzungen der verbindlichen Bauleitpläne, die im Parallelverfahren aufg es tel lt  
werden, aufgenommen werden. 

Durch Pflanzungen können die auftretenden Beeinträchtigungen durch erhöhten Oberfl ächenab-
fluss während der Betriebsphase minimiert werden.  

Für die nordöstliche Änderung zur kleinen Wohnbauflächenerweiterung ist eine Sti chs traße vo n 
der Wohnerschließungsstraße „Am Tannenberg“ nötig. Für die größere Änderungsfläche der süd -
östlichen Gewerbegebietserweiterung erfolgt die Erschließung über die bestehende Gewerbeg e-
bietsfläche, sodass es im Vergleich zur Ausweisung auf anderen Flächen oder gegenüber anderen 
Baugebieten gleicher Art zu einer geringeren Versiegelung und damit zu weniger Beeinträchtigun -
gen des Wasserkreislaufs kommt. 

Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete befinden sich nicht innerhalb oder  i n  d er  Näh e d es  
Baugebietes.  

Die neuen Bauflächen werden im Trennsystem entwässert. Das anfallende Oberflächenwasser 
wird in dem im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung geplanten Regenrückhal tebecken g e-
sammelt und gedrosselt in Richtung der nächsten Vorflut abgeleitet. Aufgrun d d essen wi rd  d as 
anfallende unverschmutzte Oberflächenwasser ortsnah wieder dem Wasserkreislauf zur Verfü-
gung gestellt. Zudem wird in der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt, dass Regenwasser 
möglichst auf den privaten Grundstücken zu sammeln und wiederzuverwenden ist, was eben fal l s 
dem Wasserkreislauf zu Gute kommt. 

Wirkungsgefüge 

Das Schutzgut Wasser steht in enger ökologisch-funktionaler Verbindung mit den anderen Schutz-
gütern, insbesondere dem Schutzgut Luft und Klima. Die Erhöhung des Oberflächenabflusses so-
wie die Verringerung der Grundwasserneubildung und der direkten Verdunstung führen zu k l ei n -
klimatischen Veränderungen. Um diesen zu begegnen, sind Minimierungsmaßnahmen für  d en  
Umgang mit anfallendem Oberflächenwasser vorgesehen (s.o.). Auch schädigt ein Absinken d es  
Grundwasserstandes letztendlich das Schutzgut Mensch, Tier und Pflanze. 

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 

Wasser ist eine wichtige Lebensgrundlage für alle Lebewesen. Auch in Zukunft muss dieses Gut in 
sauberer Form verfügbar sein. Durch einen umweltbewussten Umgang mit sauberem Dach -  un d  
Oberflächenwasser, durch die Vermeidung der Grundwasserverschmutzung sowie die Entsorgung 
des Schmutzwassers durch das Ortsnetz und die fachgerechte Wiederaufbereitung dessen in  d er  
gemeindeeigenen Kläranlage, ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. 

Bewertung 

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser ist in der Gesamtbe-
trachtung, unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan festzusetzenden Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen sowie die Berücksichtigung der Hinweise, als gering zu werten.  
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3.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima, Luftqualität sowie den Klimawan-
del 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Baubedingt ist mit Staubemissionen zu rechnen (Staubemissionen treten bereits zeitwei se d urch  
die landwirtschaftliche Nutzung auf). In der Luft können dann wahrscheinli ch kurzzei t i g  h öhere 
Emissionswerte festgestellt werden. Diese liegen im üblichen Rahmen von Bauarbeiten. Somit 
sind diese hinzunehmen. Klimatische Auswirkungen sind aufgrund der temporären Beei n trächti-
gungen nicht zu erwarten. Der Klimawandel wird durch die Bauarbeiten nicht in feststellbarem Ma-
ße begünstigt. 

Betriebsphase 

In den geplanten zwei Änderungsbereichen werden neue Häuser und versiegelte Flächen en tste-
hen. Im Bereich der kleinen Wohnbaufläche ist bereits benachbart der überwiegende Teil der 
Grundstücke bebaut. Geplant sind allgemeine Wohnnutzungen. Daher ist mit geri n g zun eh men-
dem Verkehr durch die Bewohner zu rechnen. Dieser verursacht Treibhausgasemi ssi onen, d i e 
wiederum den Klimawandel begünstigen und die Luftqualität beeinträchtigen. Ein g ewisses  Maß 
an Emissionen entsteht, wenn neue Baugebiete entstehen. Aufgrund der geringen Größe des 
Baugebietes und der bereits bestehenden benachbarten Nutzungen, ist nicht mit einem signifikant 
erhöhten Treibhausgasausstoß zu rechnen. Durch die landwirtschaftliche Nutzung sind Ge-
ruchsemissionen möglich. Diese sind jedoch grundsätzlich aufgrund der  Lag e n eben  l an dwir t-
schaftlichen Nutzflächen hinzunehmen. Zudem ist nahezu der gesamte Ortskern Gräfenneuses als 
Dorfgebiet im Flächennutzungsplan dargestellt. Es sind im Planungsbereich jedoch keine Anlagen 
vorgesehen, die erhebliche Mengen an Treibhausgasen emittieren. Über das Normalmaß, der vor-
gesehenen Nutzung, hinaus sind somit keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Die landwirtschaftli-
che Nutzung südlich des angrenzenden Röhrenseer Weges bleibt erhalten. Dies g i lt  eben so  für  
alle den gewerblichen Änderungsbereich umgebenden landwirtschaftlichen Flächen.  

Im Rahmen der Gewerbegebietserweiterung ist allerdings mit einer gewissen Erhöhung  d er  Ver -
kehrsbelastung zu rechnen. Die direkte Lage am südlichen Ortseingang an der ST 2260 wirkt si ch  
dabei positiv aus, sodass die Belastung durch ein etwas größeres Verkehrsaufkommen aus Ri ch -
tung der BAB für Gräfenneuses nicht relevant ist.  

Lokal können in beiden Änderungsbereichen, bedingt durch Schattenwurf, Lufts tau un d  Erwär -
mungen durch Gebäude, kleinklimatische Veränderungen auftreten. Diese sind jedoch aufg rund  
der geringen Bebauungsdichte zu vernachlässigen. Auswirkungen sollen zudem d urch  en tspre-
chende grünordnerische Festsetzungen (z.B. Beschattung von Stellplätzen) in der verbi ndli chen  
Bauleitplanung vermieden werden. Weiterhin sind Festsetzungen zu den zu verwendenden Mate-
rialien zu treffen, um eine Aufheizung künstlicher Materialien z.B. durch Verwendung heller Farb-
töne zu minimieren.  

Durch Festsetzung einer offenen Bauweise in der verbindlichen Bauleitplanung sollen aufgelocker-
te Strukturen am Ortsrand entstehen, wodurch die Beeinträchtigung von Luftbah n en vermied en 
werden soll. Bei dem Baugebiet handelt es sich nicht um ein charakteristisches Kaltluftentste-
hungsgebiet, aus dem ein Luftaustausch zwingend erforderlich ist und erhebliche Beeinträchtigun-
gen bei einer Reduzierung des Luftaustauschs hervorgerufen werden.  

Eine Beeinträchtigung der überörtlichen Klimasituation ist hinsichtlich der o.g. Punkte nich t zu er -
warten. 
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Wirkungsgefüge 

Das Schutzgut Luft und Klima ist entscheidend für die Gesundheit der Lebewesen. Auch ist es 
entscheidend, da das Gleichgewicht des Wasserkreislaufes durch übermäßige Temperaturerhö-
hungen gestört werden könnte. Möglichen Temperaturerhöhungen und kleinklimatischen Verände-
rungen ist durch entsprechende grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan zu begegnen. 
Es sind somit geringe Beeinträchtigungen zu erwarten, die sich aufgrund der Versiegelung und der 
Verwendung künstlicher Materialien nicht gänzlich vermeiden lassen. 

Bewertung 

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima ist in der Gesamt-
betrachtung unter Berücksichtigung der minimierenden Festsetzungen in der verbindl ichen Bau-
leitplanung als gering zu werten.  

3.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

In der Bauphase kann es kurzfristig zur Beeinträchtigung des Landschaftsbil des ko mmen . Di es  
lässt sich nicht vermeiden und ist aufgrund der absehbaren Dauer hinzunehmen. Die Beeinträchti-
gung ist unterschiedlich. Im nordöstlichen Änderungsbereich der kleinen Wohnbaufläche liegt eine 
teilweise Überlagerung mit dem Landschaftsschutzgebiet innerhalb des Naturparks Stei g erwal d 
(ehemals Schutzzone) und der Biotopkartierung „Artenreiches Extensivgrünland / 6510“ vo r . Di es  
bedingt mittlere Beeinträchtigungen. Die biologische Vielfalt des Magerrasens muss berücksichtigt 
werden. 

Da südlich der geplanten Ausweisungsflächen beiderseits des Röhrenseer  W eges  ei n  Gehö lz-
saum besteht, dieser verbindlich zu erhalten ist sowie die geplante Baufläche neben einer fes tzu-
setzenden Eingrünung direkt an westliche Wohnbebauung angebunden ist, kann eine Verträglich-
keit gegenüber dem Landschaftsbild angenommen werden. Die Fernwirkung ist dadurch reduziert. 
Die baubedingte Zerstörung der vorhandenen Habitatstrukturen beeinträchtigt die biologische Viel-
falt in einem mittleren Maße, da die bestehenden Strukturen einen relevanten ökologischen W er t 
aufweisen.  

Die südöstliche Änderungsfläche wird in ihrer Wirkung dem jetzigen Erscheinungsbild d er  bes te-
henden Gewerbefläche ähneln. In der Bauphase wird es natürlich auch kurzfristig zur Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes kommen. Die baubedingte Zerstörung der vorhandenen Habitatstruk -
turen beeinträchtigt die biologische Vielfalt nur in geringem Maße, da die bestehenden Struk turen 
durch die intensive Landwirtschaft und durch die Nähe zur überregionalen Verkehrsachse kei nen 
besonders relevanten ökologischen Wert aufweisen.  

Betriebsphase  

Das nordöstliche Plangebiet ist durch extensive Wiesennutzung geprägt. Etwa die Hälfte der Tei l -
flächen des Plangebietes sind infolge der tatsächlichen Nutzung und einer ersten Abschätzung der 
gemeinsamen Betrachtung der betroffenen Schutzgüter der Kategorie II „Gebiete mit mittlerer  Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild“ zuzuordnen. 
 
Diese Änderungsfläche liegt teilweise im Landschaftsschutzgebiet innerhalb des Naturparks  Stei -
gerwald (ehemals Schutzzone) und der Biotopkartierung „Artenreiches Extensivgrünland / 6510“ , 
in direkter Anbindung an die bestehende Wohnbebauung von Gräfenneuses. Ei n  ver träg licher  
Übergang von den Wohngebietsflächen zur Landschaft ist durch eine qualifizierte Eingrün ung s i -
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cherzustellen. Weitere Vermeidungsmaßnahmen z.B. durch städtebauliche Gestaltungsvorgaben  
sind im Zuge der Aufstellung der Einbeziehungssatzung zu prüfen. 

Das südöstliche Plangebiet (Gewerbegebietserweiterung) ist durch intensive Ackernutzun g g e-
prägt. Der nördlich des Plangebietes liegende Bestandsbereich ist bereits bebaut und von gewerb-
licher Nutzung geprägt. Die anderen umgebenden Flächen sind Ackerflächen. Nordwestli ch l i egt 
eine bebaute Mischgebietsfläche mit landwirtschaftlicher Nutzung. Die Flächen des Plangebi etes  
sind infolge einer ersten Abschätzung der gemeinsamen Betrachtung der betroffenen Schutzgüter  
überwiegend der Kategorie I „Gebiete mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschafts -
bild“ zuzuordnen. 

Die geplante Gewerbegebietserweiterung liegt wie die gesamte Ortslage von Gräfenneuses inner -
halb des Naturparks Steigerwald und grenzt südwestlich an das Landschaftsschutzgebi et i n ner -
halb des Naturparks. Ein verträglicher Übergang von den Gewerbegebietsflächen zur Lan d schaft 
ist durch eine qualifizierte Eingrünung sicherzustellen. Weitere Vermeidungsmaßnahmen z.B. 
durch städtebauliche Gestaltungsvorgaben sind im Zuge der 1. Bebauungsplanänderung „GE Grä-
fenneuses“ zu prüfen. 

Aufgrund der Nähe des bestehenden Gewerbegebietes und der intensiven landwi r tschaft li chen  
Nutzung dieses Bereiches, ist jedoch nicht mit gravierenden Beeinträchtigungen zu rechnen. 

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 

Das Landschaftsbild ist ein charakteristisches Merkmal und prägt den Menschen und dessen Hei -
mat. Im Sinne zukünftiger Generationen ist mit dem Landschaftsbild verantwortungsvoll  umzug e-
hen.  

Da die Änderungsflächen des Flächennutzungsplanes nur in zwei Bereichen ei n e maßvol le Be-
bauung erfährt und die angrenzenden Flächen tatsächlich schon jeweils entsprechend gebiets ty -
pisch genutzt sind, ist davon auszugehen, dass diese sich in das vorhandene Lan d schafts-  un d  
Ortsbild stimmig einfügen.  
Die biologische Vielfalt kann durch die Auswahl verschiedener Gehölzarten und die Anlage ei n er  
artenreichen extensiven Dachbegrünung im geplanten Gewerbegebiet, gegenüber d em j etzi g en 
Zustand durch die Ansaat einer einzigen Ackerfrucht je Grundstück, deutlich erhöht werden.  
Wird das natürliche Standortpotential, welches für die nordöstliche Änderungsfläche (Wohnbebau-
ung) als mittel einzustufen ist, betrachtet, ist festzuhalten, dass eine Nutzung di eses d urch ei n e 
Bebauung unterbunden wird. Ob es allerdings an jener Stelle irgendwann zu einer besseren  Aus -
schöpfung des Potentials kommen würde, kann nicht vorhergesagt werden. 

Bewertung 

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und biologische Viel -
falt ist in der Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung festzusetzender Vermeidungsmaßnah-
men sowie des bereits vorhandenen und zu erhaltenden Gehölzsaums südlich der geplanten Aus -
weisungsflächen beiderseits des Röhrenseer Weges, für die nordöstliche Än d erungs fläche al s  
mittel und für die südöstliche Änderungsfläche als gering zu werten.  

3.2.6 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Natura 2000-Gebiete liegen nicht in unmittelbarer Nähe der Änderungsbereiche. Das nächstgel e-
gene Vogelschutzgebiet „Oberer Steigerwald“ befindet sich mehr als 3,8 km entfernt. Beeinträchti-
gungen in der Bau- und Betriebsphase der Erweiterung der Wohnbau- bzw. der  Gewerbefl äch e 
sind nicht zu erwarten.  
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Bewertung 

Negative Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete gibt es nicht.  

3.2.7 Umweltbezogene Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauzeit können Staub-, Lärm- und andere kurzzeitige Beeinträchtigungen auftreten.  

Radwege führen an beiden Änderungsflächen vorbei, Wanderwege und Fernwanderwege füh ren 
nur entlang des Geltungsbereichs der nordöstlichen Änderungsfläche. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung der Radfahrer ist nicht zu erwarten, da der Radweg verstärkt am Wochenende frequenti er t 
sein dürfte, wenn die Bauarbeiten vermutlich ruhen werden. Außerdem treten bereits durch die 
landwirtschaftliche Nutzung und den üblichen Straßenverkehr weitere temporäre Störungen auf. 

Eine Beeinträchtigung der Wanderer und Radwanderer entlang des südöstlichen Gewerbegebiets  
ist aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. Durch die landwirtschaftliche Nutzung treten bereits  
Staub und weitere temporäre Störungen auf. 

Betriebsphase  

Aufgrund der bestehenden angrenzenden wohnbaulichen bzw. gewerblichen Baufl äch en an  d i e 
Änderungsbereiche, wird die zu ermöglichende Errichtung von zwei weiteren Gebäud en  i n  d em 
nordöstlichen Planungsbereich und ein Gebäude im südöstlichen Änderungsbereich, keine Beei n -
trächtigung der Radfahrer durch ein spürbar steigende Verkehrsaufkommen bringen. Betr i ebsbe-
dingte Geruchs- oder Lärmimmissionen können im Dorfgebiet auftreten.  
Diese sind aufgrund der schon bestehenden Immissionen des Dorfgebietes und des entsprechen -
den Gebietscharakters als untergeordnet einzustufen. Insgesamt ist die Beeinträchtig ung für  d i e 
Radfahrer als gering zu bewerten. 
 
Auch für die bestehenden Betriebe und deren Mitarbeiter sind durch die Erweiterung keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen zu erwarten, wie auch nicht für die zukünftigen Bewohner der geplan ten 
Wohnbaufläche, die aus der dörflichen Gemeinschaft stammen. 
 
Da die Wanderwege weiterhin auf den bestehenden und nicht zu verändernden Ortsstraßen  un d 
Wegen, die in diesem Bereich eingegrünt sind, an den wohnbaulichen Erweiterungs flächen en t-
lang führen, ist keine Beeinträchtigung der Wanderer zu erwarten. Der nördlich des Erschlie-
ßungsstiches verlaufende örtliche Wanderweg ist bei der verbindlichen Bauleitplanung zu berück -
sichtigen, sodass keine Störung der Wanderer zu befürchten ist. 

Erholungsbereiche im näheren Umfeld werden ebenfalls nicht beeinträchtigt. Die an g renzen den 
Wege um den nordöstlichen Änderungsbereich werden für Spaziergänge der Dor fbewohn er g e-
nutzt. Durch die geringe Ausdehnung der Ausweisungsfläche und ein zu erwartend es  g er i ng er -
höhtes Verkehrsaufkommen, sind keine Beeinträchtigungen dieser Nutzungen zu erwarten. 

Im näheren Umfeld sind außer die Beeinträchtigungen durch die Autobahn A 3 kein e Nutzun g en  
vorhanden, die beeinträchtigende Lärmimmissionen ausstoßen. Die A3 hat ei n en  Abs tan d  vo n  
mindestens 350 m zur geplanten Gewerbegebietserweiterung und von mindestens 830 m zur 
wohnbaulichen Änderungsfläche. Die neu geplante kleine Wohnbaufläche weist ei n en  g rößeren 
Abstand auf als die bereits vorhandenen Dorfgebietsflächen und Wohnbauflächen. Die Gewerbe-
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flächenerweiterung wird gezielt zur Autobahn hin orientiert, um die gewerbliche Nutzung vom Orts-
kern abgewandt zu errichten. Da für beide Änderungsbereiche jeweils ein schalltechnisches Gut-
achten im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung gefertigt wird und sofern nötig entsprechende 
Maßnahmen festzusetzen sind, sind keine größeren Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Nutzungen, bei denen mit Schadstoffen umgegangen wird, können aufgrun d d er  d argestel l ten 
Nutzungsart sowie der Lage des Baugebietes ausgeschlossen werden. 

Bewertung 

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundhei t i s t i n 
der Gesamtbetrachtung als gering zu werten.  

 

3.2.8 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern 

Art und Menge von Schadstoff-Emissionen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase können erhöhte Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr auftreten . 
Diese liegen im üblichen Rahmen von Bauarbeiten. Somit sind diese hinzunehmen. 

Betriebsphase 

In einem allgemeinen Wohngebiet sind nur Wohngebäude, unter anderem auch  sol che, d i e d er  
Versorgung der Bewohner des Gebietes dienen, zulässig. Beeinträchtigungen auf d i e W o h nnut-
zungen im Gebiet sowie in der näheren Umgebung sind aufgrund der Errichtung dessen  n icht zu 
erwarten. 

In einem Gewerbegebiet sind Gebäude für Gewerbebetriebe aller Art zulässig, die vorwiegend zur  
Unterbringung nicht erheblich störender Gewerbebetriebe dienen. Hier handelt es sich konkret um 
die Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetriebes, der sich vom Ortskern abgewan dt erwei -
tert.  

Beeinträchtigungen auf die Wohnnutzungen im Gebiet sowie in der näheren Umgebung s i nd, ab-
gesehen von einem geplanten Hubschrauberlandeplatz, nicht zu erwarten. 

Beim Umgang mit Schadstoffen, wie bspw. bei Tankstellen, sind die gesetzlichen Vorgaben einzu-
halten, aufgrund dessen eine Beeinträchtigung der Umwelt ausgeschlossen wird. 

Bewertung 

Das Risiko, erhebliche Schadstoffemissionen durch das Vorhaben in die Umwelt einzutragen, ist in 
der Gesamtbetrachtung als gering zu werten.  

 

Art und Menge von Lärm-Emissionen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Durch den Bau ist temporär mit Lärmemissionen zu rechnen. Dies ist als typisch für ein Baugebi et 
hinzunehmen. 
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Betriebsphase  

Im Umfeld und im Darstellungsbereich der 20. Flächennutzungsplanänderung besteht berei ts  ei n  
Wohn-, Dorf- und Gewerbegebiet. Durch die geplante Erweiterung des Wohn- und des Gewerbe-
gebietes werden keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Umgebung bzw. auf das Schutzg ut 
Mensch und Gesundheit erwartet.  
Zeitweilig können Lärm- und andere landwirtschaftlich bedingte Emissionen / Immissionen auftre-
ten, die auf die Plangebiete einwirken. Diese haben keine erheblichen Beeinträchtigungen der  zu-
künftigen Nutzungen der Wohnbaufläche bzw. der Gewerbefläche zur Folge und sind für die Lag e 
zur freien Landschaft als typisch hinzunehmen. 
 
Im Umfeld liegen Lärmemissionen der Autobahn A 3 vor, die beeinträchtigende Lärmimmissio nen 
hervorrufen können. Die A3 hat einen Abstand von mindestens 350 m zur geplanten Gewerbeg e-
bietserweiterung und von mindestens 830 m zur wohnbaulichen Änderungsfläche. Die neu geplan-
te kleine Wohnbaufläche weist einen größeren Abstand auf als die bereits vorhandenen Do r fge-
biets- und Wohnbauflächen. Die Gewerbeflächenerweiterung wird gezielt zur Autobahn hin o ri en-
tiert, um die gewerbliche Nutzung vom Ortskern abgewandt zu errichten. Da für beide Änderung s-
bereiche jeweils ein schalltechnisches Gutachten im Rahmen der verbindlichen Baul ei tp lan ung 
gefertigt wird und sofern nötig entsprechende Maßnahmen festgesetzt werden, sind keine g rö ße-
ren Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Nutzungen, bei denen mit Schadstoffen umgegangen wird, können aufgrun d d er  d argestel l ten 
Nutzungsart sowie der Lage des Baugebietes ausgeschlossen werden. 

Bewertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Lärmemissionen ist als mittel bis gering zu werten. 

 

Art und Menge von Erschütterungen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Baubedingt ist temporär mit mäßigen Erschütterungen zu rechnen. Dies ist als typisch für ein Bau-
gebiet bzw. für eine Erweiterung hinzunehmen. 

Betriebsphase  

Durch den Betrieb der Wohnbauflächenerweiterung ist nicht mit Erschütterungen zu rechnen.  

Im näheren Umfeld sind ebenfalls keine Betriebe oder Einrichtungen bekannt, von denen Erschüt-
terungen ausgehen, die sich bis zum Baugebiet auswirken könnten. Eine erhebliche Beeinträchti -
gung für die geplante Wohnbauflächenerweiterung ist nicht zu erwarten. 

Durch den Betrieb der Gewerbeflächenerweiterung ist mit Erschütterungen zu rech n en, d i e vo r-
wiegend nicht erheblich beeinträchtigend sind. Die Erschütterungen sind entsprechend d er  n örd-
lich direkt angrenzenden Gewerbefläche zu erwarten, um deren Erweiterung es sich hier handelt.  

Hier sind im näheren Umfeld ebenfalls keine Betriebe oder Einrichtungen bekannt, von den en Er -
schütterungen ausgehen, die sich bis zum Baugebiet auswirken könnten. Eine erhebliche Beei n -
trächtigung für die geplante Gewerbeflächenerweiterung ist nicht zu erwarten. 
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Bewertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Erschütterungen ist als gering zu werten. 

 

Art und Menge von Licht-Emissionen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Es sind, auch während der Bauzeit, insektenfreundliche Lampen und Leuchtkörper zu verwen d en  
und eine Abstrahlung nach oben zu vermeiden. Diese Vermeidungsmaßnahmen si nd  i m Bebau-
ungsplan festzusetzen. Aufgrund dessen können Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

Betriebsphase  

Im Umfeld der Wohnbauflächenerweiterung, wie auch der Gewerbeflächenerweiterung sind kei ne 
Beleuchtungseinrichtungen bekannt, die eine relevante Beeinträchtigung für die geplante Bebau-
ung erzeugen. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung durch Beleuchtung der Wohnbauflächenerweiterung o d er d er  
Gewerbeflächenerweiterung ist ebenso nicht anzunehmen. Um eine mögliche Beeinträchtigung zu 
verringern, ist jeweils in der verbindlichen Bauleitplanung eine Abstrahlung nach unten fes tzuset-
zen.  

Festsetzungen zur Minimierung der Störwirkungen von Werbeanlagen sind in der  verbi ndl ichen 
Bauleitplanung ebenfalls festzusetzen. Erhebliche Lichtimmissionen durch W erbeanl agen s i nd  
hierdurch ausgeschlossen. Störungen des Autobahnbetriebes sind hierdurch eben fal l s auszu-
schließen. 

Durch o.g. vorgeschlagene Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen ist keine erhebliche Be-
einträchtigung der bestehenden Nutzungen und zukünftigen Nutzungen zu erwarten.  

Bewertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Lichtemissionen ist unter Berücks ichtigun g d er  i m 
Bebauungsplan festzusetzenden Vermeidungsmaßnahmen als gering zu werten. 

 

Art und Menge von Wärme- und Strahlungs-Emissionen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

In der Bauphase treten keine Strahlungsemissionen auf. Mit der Entwicklung elektromagnetischer 
Felder ist nicht zu rechnen. Eine erhebliche Wärmeentwicklung entsteht durch d ie Bauarbei ten  
nicht.  

Betriebsphase  

Im Bereich der umgebenden Bebauung sind keine Anlagen oder Einrichtungen bekannt, d ie en t-
sprechende Strahlungen oder elektromagnetische Felder erzeugen könnten.  

Nur die Gewerbeflächenerweiterung wird von einer 20 kV-Freileitung gequert. Diese wird im Rah -
men der verbindlichen Bauleitplanung mit dem notwendigen Schutzstreifen aufgenommen, um von 
Anbeginn der Objektplanungen und der Bauarbeiten zur Erschließung des neuen Baugrundstücks 
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berücksichtigt zu werden. Elektromagnetische Strahlungen, die von der Leitung ausgehen können, 
sind bei Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, vernachlässigbar. 

Geringfügige Reflexionen sind durch Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen mö gl ich. Ei n e 
Zulässigkeit solcher Anlagen ist aus Sicht der Nachhaltigkeit zu begrüßen und aufgrund dessen i n 
der verbindlichen Bauleitplanung festzusetzen. Gleichzeitig sind, insbesondere aus Grün den d es 
Artenschutzes, die Verwendung spiegelnder und glänzender Materialien (ausgenommen Sonnen-
kollektoren oder Photovoltaikanlagen) als unzulässig festzusetzen. 

Durch die geplante Nutzung der zwei Änderungsbereiche ist nicht mit der Entstehung von elektro-
magnetischen Feldern, Strahlungen oder Wärmeentwicklungen zu rechnen.  

Bewertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Wärme, Strahlung bzw. Reflexionen ist als gering zu 
werten. 

 

Art und Menge von sonstigen Belästigungen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Durch die Bauarbeiten können zeitweilig Staub- und Geruchsemissionen auftreten. Diese sind al s  
typisch hinzunehmen. 

Betriebsphase  

Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist von einer zei twei l i -
gen Beeinträchtigung durch Staub- und Geruchsemissionen, letztere in Folge von Dün gung  un d 
Spritzmitteln zu rechnen. Diese treten jedoch zeitlich beschränkt auf und sind für ein Baugebiet i m 
Übergang zur freien Landschaft als allgemein typisch hinzunehmen. Es ist eine Eingrünung vorzu-
sehen, die das Baugebiet größtenteils gegenüber den landwirtschaftlichen Flächen abschirmt.  

Im Bereich des Dorfgebietes können sich landwirtschaftliche Nutzungen  an s iedel n, vo n d enen 
ebenfalls Geruchsemissionen ausgehen können. Da in einem Dorfgebiet ebenfalls Wohnnutzun -
gen zulässig sind, wird davon ausgegangen, dass keine Nutzungen entstehen, die d i ese W oh n-
nutzungen beeinträchtigen würden. Ansonsten würde ein Konflikt bereits im Dorfgebiet sel bs t be-
stehen. 

Ansonsten sind im näheren Umfeld der geplanten Änderungsbereiche keine Anlagen oder Einrich-
tungen bekannt, die Emissionen in erheblichem Umfang erzeugen könnten.  

Bewertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch sonstige Belästigungen z.B. d urch  Staub un d  Ge-
ruch, ist unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen, die in der verbindlichen 
Bauleitplanung festzusetzen sind, als gering zu werten. 

  



Seite 29 von 40 
 
 

 
 
Markt Geiselwind, 20. Änderung FNP, Umweltbericht VE 

Art und Menge erzeugter Abfälle und Abwässer, Beseitigung, Verwertung 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase kommt es zu Erdaushub und baubedingt anfallenden Materialresten. Di e-
se sind entsprechend den gängigen Vorschriften wiedereinzubauen oder fachgerecht zu en tso r -
gen. 

Bereits in der Bauphase fällt Schmutzwasser an, das in den vorhandenen Schmutzwasserkanal  
einzuleiten ist. Das Schmutzwasser gelangt über das Ortsnetz zur gemeindeeigenen, zentralen 
Kläranlage Geiselwinds, wo das Wasser gemäß den Regeln der Technik gereinigt und wiederauf-
bereitet wird.  

Betriebsphase  

In der Betriebsphase der Wohnbauflächen- und der Gewerbeflächenerweiterung ist das Schmutz-
wasser in den Schmutzwasserkanal einzuleiten. Übersteigt das Schmutzwasser den Verschmut-
zungsgrad von Hauswasser ist es durch den Grundstückseigentümer entsprechend den gesetzl i -
chen Regeln vorzureinigen.  
 
Die Müllentsorgung erfolgt über das Entsorgungsunternehmen des Landkreises Kitzingen, d as  i m 
Markt Geiselwind tätig ist.  
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die bestehende Straße St 2260 und die weiteren sch on 
bestehenden Straßen- und Wegflächen. Diese Anbindungen sind ausreichend dimension ier t un d 
ermöglicht die Befahrung mit Müllfahrzeugen. Die Wohnbauflächenerweiterung wird zusätzlich 
durch eine kleine Stichstraße mit Wendehammer an die bestehende Wohnerschl ießungsstraße 
„Am Tannenberg“ angebunden. 
 
Durch die Erweiterung der beiden Änderungsflächen erhöht sich auch die Menge der Abfäl l e, d i e 
voraussichtlich im üblichen Rahmen für die jeweils vorgesehene Nutzung liegen wird. Di e Ar t d er  
Abfälle entspricht den bereits im bestehenden Dorf-, Wohn- bzw. Gewerbegebiet anfallenden Ab-
fällen. Die Beseitigung und Verwertung der Abfälle erfolgt nach Abholung d urch d en Lan dk reis  
Kitzingen auf Grundlage des geltenden Abfallrechts. Sondernutzungen, die Abfälle in hohem Maße 
oder Sondermüll verursachen, sind nicht vorgesehen. Ggf. anfallender Sond ermül l  i s t en tsp re-
chend den geltenden Vorschriften und Gesetzten zu entsorgen. Erhebliche Beei n trächti gungen  
sind somit nicht zu erwarten.  

Bewertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch die Art und Menge erzeugter Abfälle un d  Abwässer  
ist als gering zu werten. 

 

3.2.9 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase finden Erdarbeiten statt. Hierbei können prinzipiell Kulturgüter  g efund en 
werden. 

Zum Schutz etwaiger gefundener Kulturgüter ist in die verbindliche Bauleitplanung folgende Nach-
richtliche Übernahme aufzunehmen: 
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Funde von Bodenaltertümern gemäß Art. 8 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz (BayDSchG), sind unver-
züglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
anzuzeigen. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind gemäß Art. 8 Abs. 2 
BayDSchG unverändert zu belassen. 
 
Innerhalb und im angrenzenden Bereich der geplanten Bebauung sind keine Bau-  o d er  Bo d en-
denkmale bekannt. Im Nordosten der bestehenden Gewerbefläche besteht allerdings ein Bildstock 
(D-6-75-127-44), der nicht gefährdet scheint. Sichtbeziehungen zu Baudenkmalen  werd en n i cht 
beeinträchtigt. Während der Bauzeit ist somit sehr wahrscheinlich nicht mit Beeinträchtigungen zu 
rechnen. 

Betriebsphase  

In der Umgebung sind keine Kulturgüter bekannt, deren Sichtbeziehungen beeinträchtigt werd en  
können. Der Betrieb der geplanten Bauflächenänderungen führt nicht zur Beei n träch ti gung vo n 
Kulturgütern. 

Bewertung 

Die Erheblichkeit der Auswirkungen auf vorhandene Kulturgüter ist unter Berücks ichti gung d er  
festzusetzenden nachrichtlichen Übernahme als gering zu werten. 

 

3.2.10 Nutzung erneuerbarer Energien, sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Es wird davon ausgegangen, dass eine Versorgung mit Energie, sowohl während der Bauzeit als 
auch in der Betriebsphase, durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz problemlos er-
folgen kann. 

Betriebsphase  

Eine erhebliche Beeinträchtigung von oder durch energieerzeugende Anlagen, techni schen Ei n -
richtungen oder Leitungen ist nicht bekannt - geringfügige Reflektionen sind hinzunehmen. 

Der Betrieb von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen ist aus Gründen der Nach halt i gkei t 
ausdrücklich zulässig. Die Nutzung erneuerbarer Energien wird entsprechend des GEG (Gebäu-
deenergiegesetz) als bautechnischer Standard vorausgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass d i e 
bestehenden und sich ansiedelnden Bauherren ihre Gebäude nach dem heutigen Stand der Tech-
nik betreiben und somit möglichst sparsam und effizient Energie nutzen. 

Bewertung 

Die Nutzung erneuerbarer Energien ist vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit zu begrüßen . Di e 
Erheblichkeit der negativen Auswirkungen ist als gering zu werten. 
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3.2.11 Risiken z.B. durch Unfälle und Katastrophen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase ist natürlicherweise die Unfallgefahr als höher einzustufen . Dass  d urch 
eine Baustelle zur Errichtung von Erschließungseinrichtungen und Gebäuden ei n e Katas tro phe 
ausgelöst wird, ist beim Bau nach heutigem Stand der Technik nicht zu erwarten.  

Betriebsphase  

Die Art und der Umfang von Unfällen oder Katastrophen sind nicht vorhersehbar . Es  i s t d avo n 
auszugehen, dass Auswirkungen innerhalb von Wohn- bzw. Gewerbegebieten erh ebl i cher  sei n 
dürften als auf rein landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es besteht kein Risiko über das  übl i che 
Maß hinaus, da innerhalb des Plangebietes nach fachgerechter Durchführung der Ausgleichsmaß-
nahmen, keine besonderen Schutzgüter im Plangebiet mehr vorliegen und auch kein Berei ch  mi t 
bekannten Umweltgefahren vorliegt. 

Das Gebiet liegt nicht innerhalb eines hochwasser- oder überschwemmungsgefäh rdeten  Berei -
ches. Trinkwasserschutzgebiete sind nicht betroffen. Das Risiko einer Naturkatastrophe is t d ah er 
vergleichsweise gering. Es sind, abgesehen von Tankstellen und einem Hubschrauberlandep latz, 
keine Nutzungen vorgesehen oder möglich, die ein erhöhtes Risiko für Katastrophen oder Un fäl le 
besitzen. 

Bewertung 

Das Wort „Katastrophe“ impliziert eine gewisse Erheblichkeit. Eine Bewertung erfolgt auf oben 
dargestellten Sachverhalten. Insgesamt kann von einer mittleren Erheblichkeit bei Eintreten eines 
Unfalls oder einer Katastrophe ausgegangen werden. Die Wahrscheinlichkeit h ier für  i s t j ed och  
sehr gering.  

Die Bewertung stützt sich auf folgende Begründung: Die natürliche Ausstattung des Gebi etes  i s t 
nur im Bereich der kleinen Wohnbauflächenerweiterung als hochwertiger anzusehen. Di eser  Be-
reich kann nicht erhalten werden. Der Bereich der Gewerbeflächenerweiterung ist nicht al s  h o ch-
wertig einzustufen. Im Katastrophenfall ist hingegen mit einer gewissen Erheblichkeit zu rech n en . 
In Summe dürfte der Schadensfall somit mittlere Beeinträchtigungen für die Umwelt zur Folg e h a-
ben. 

 

3.2.12 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

In der Bau- als auch in der Betriebsphase dürfen keine unzulässigen Stoffe sowie gesetzl i ch ver -
botene Stoffe und Techniken verwendet werden. Weiterhin müssen erforderl iche Aufl ag en un d  
Maßnahmen bei der Verwendung von Gefahrenstoffen eingehalten werden. Negative Auswi rkun-
gen auf den Umweltzustand sind durch die Aufnahme eines Hinweises und der en tsprechen den 
Festsetzungen im Bebauungsplan zu minimieren und positive Aspekte zu begünstigen. 

Bewertung 

Die Bewertung der Erheblichkeit der eingesetzten Techniken und Stoffe wird allgemein g ehal ten, 
da nicht bekannt ist, welche Techniken und Stoffe während der Bauarbeiten als auch während des 
Betriebs der zukünftigen Nutzung genau Anwendung finden. Grundsätzlich wird davon ausgegan-



Seite 32 von 40 
 
 

 
 
Markt Geiselwind, 20. Änderung FNP, Umweltbericht VE 

gen, dass die Verwendung gesetzlich zulässiger Techniken und Stoffe nur eine geringe Erheblich-
keit hervorrufen. Der Einsatz besonderer Techniken und Stoffe ist nicht bekannt. 

 

3.2.13 Darstellung von Landschaftsplänen oder sonstigen Plänen  

 (Wasser-, Abfall-, Emissionsschutzrecht) 

 
Der Markt Geiselwind besitzt keinen Landschaftsplan.  
 
Es ist nicht bekannt, dass weitere noch nicht genannte, sonstige Pläne existi eren, d ie d en  Gel -
tungsbereich der Flächennutzungsplanänderung betreffen. Grundsätzlich wird dies bei der Betei l i -
gung der Behörden und Träger öffentlicher Belange geprüft. Sollten diesbezüglich keine wei teren  
Anregungen eingehen, wird davon ausgegangen, dass keine entsprechenden Beeinträchtigung en 
durch und für die geplante Bebauung entstehen.  
 
Die Planung verstößt nicht gegen die übergeordneten Umweltschutzziele des Regionalplanes un d 
des Landesentwicklungsprogramms.  
 
Der Flächennutzungsplan wird entsprechend der bestehenden Nutzung geändert. Somit wird s i ch  
die Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung und die 1. Bebauungsplanänderung „GE Gräfenneu-
ses“, die im Parallelverfahren erstellt werden, aus dem Flächennutzungsplan entwickeln. 
 

Im Flächennutzungsplan sind die gewerbliche Änderungsflächen bereits teilweise als Baufl äch en 
dargestellt.  

 

3.2.14  Kumulierung von Vorhaben benachbarter Plangebiete  

(Umweltprobleme, spezielle Umweltrelevanz, Nutzung natürlicher Ressourcen) 

Der Markt Geiselwind plant derzeit in Gräfenneuses, neben der 20. Flächennutzun gsplan ände-
rung, die im Parallelverfahren laufenden Wohn- und Gewerbegebietserweiterungen Klarstellungs - 
und Einbeziehungssatzung „Gräfenneuses nordöstlicher Bereich“ und die 1. Bebauungsplanände-
rung „GE Gräfenneuses“. 
 
Eine Kumulierung dieser Vorhaben ist aufgrund ihrer Entfernung zueinander auszuschließen. Glei-
ches gilt für Planungen außerhalb von Gräfenneuses. 
 
Die Planung des Gewerbegebietes führt sehr wahrscheinlich mit den uml i egen den Nutzun g en, 
sofern die im Bebauungsplan festzusetzenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  um-
gesetzt werden, nicht zu erheblichen umweltbezogenen Beeinträchtigungen. Auch  s i nd vo n d er  
Planung keine Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz betroffen.  
 
Die Planung der Wohnbauflächenerweiterung führt sehr wahrscheinlich mit den umliegenden Nut-
zungen, sofern die im Bebauungsplan festzusetzenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah -
men umgesetzt werden, nicht zu erheblichen umweltbezogenen Beeinträchtigungen.  
 
Der von der Planung betroffene nördliche Teilbereich mit spezieller Umweltrelevanz wird i m Rah -
men der verbindlichen Bauleitplanung besonders berücksichtigt. 
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Die Nutzung natürlicher Ressourcen wird bei beiden Änderungsbereichen durch die Versiegel ung 
des Bodens und die Nutzung als Bauland eingeschränkt, da die Fläche der landwi rtsch aft li chen  
Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Ausschlaggebende Gründe für die W ah l  d es  Er -
weiterungsbereiches sind in Kapitel 2.4 erläutert. 
 
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG sind jeweils zu vermeiden oder nur mit Ausnahmege-
nehmigung der zuständigen Behörde zulässig.  
 

3.2.15 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

Es ist nicht zu erwarten, dass sich durch die Wechselwirkungen der einzelnen Bel an ge d es  Um-
weltschutzes von den überwiegend als gering bis mittel bewerteten Beeinträchtigungen, derart 
summieren, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Schutzgutes kommen wird, so fern 
entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im anschließenden ver -
bindlichen Bauleitplanverfahren festgesetzt werden. 

Somit sind negative Wechselwirkungen unter den Belangen des Umweltschutzes auszuschließen. 

 

3.3 Maßnahmen / Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

(Geplante Maßnahmen / Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen) 

Nachteilige Umweltauswirkungen können durch geeignete Festsetzungen und Hinwei se i m Rah -
men eines Bebauungsplanes vermieden, verhindert bzw. ausgeglichen werd en. Auf Eben e d es  
Flächennutzungsplanes können solche Maßnahmen, lediglich vorgeschlagen werden – wie bereits  
zuvor geschehen. Gelistet sind im Folgenden nur die zeichnerisch nicht d arges tel lten Vermei -
dungsmaßnahmen: 
 
Eingrünung der Bauflächen gegenüber der unmittelbar angrenzenden freien Landschaft 
 
Vermeidung und Verringerung negativer Auswirkungen auf folgende Schutzg üter : W asser , Luft 
und Klima, Tiere und Pflanzen, Mensch und Gesundheit, Boden und Fläche, Schutzgut Landschaft 
und biologische Vielfalt. 
 
Wirkung: Durch die anzustrebende Eingrünung der beiden Änderungsflächen ergibt sich ein s ti m-
miges Landschaftsbild. Weiterhin profitieren durch die sich ergebende Freihaltung der für  d i e Be-
grünung benötigten Flächen alle o.g. Schutzgüter, da ihre natürliche Funktionsfähigkeit erh al ten 
bleibt bzw. in diesem Bereich zum Teil verbessert wird. Dies gilt für die Betriebsphase und für  d i e 
gesamte Dauer der Nutzung dieser Flächen als Wohn- bzw. Gewerbegebietsflächen. 
 
3.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Zuge des Planungsprozesses der 20. Flächennutzungsplanänderung wurd en verschi edene 
Standorte für die Ausweisung der notwendigen Flächen für die Ausweisung von W o hn-  un d Ge-
werbegebietsflächen überdacht.  



Seite 34 von 40 
 
 

 
 
Markt Geiselwind, 20. Änderung FNP, Umweltbericht VE 

Da die Erweiterung des bestehenden Wohngebietes in unmittelbarem Zusammenhang zur rechts -
kräftig ausgewiesenen Wohngebietsfläche liegen muss, sind nur wenige Planungsalternativen vor-
handen. 
 
Die geplante Erweiterung der Wohngebietsflächen grenzt direkt an die rechtskräftig ausg ewiese-
nen Wohngebietsflächen an. Alle anderen an die bestehende Wohngebietsfläche an g renzend en 
Acker- oder Grünlandflächen liegen entweder innerhalb des Landschaftsschutzgebietes im Natur -
park Steigerwald oder verursachen einen gleichen und teilweise größeren Eingriff bezüglich Grund 
und Boden oder dem Landschaftsbild. 
 
Ein Grund, der für die Wahl dieses Standortes spricht, ist die Lage in Anbindung an das bestehen-
de Wohngebiet mit den vorhandenen Strukturen. Auf die Neuanlage verkehrlicher Erschließungs -
straßen kann bis auf die kleine Stichstraße verzichtet werden, sodass der Flächenverbrauch so  
gering wie möglich ist. Weiterhin wird der geplante Geltungsbereich nur im nördlichen Teil von ei -
nem Schutzgebiet, die das Schutzgut Natur und Landschaft betreffen, überlagert. Dies gilt nicht für  
den Naturpark Steigerwald, da die gesamte Siedlungs- und Gemarkungsfläche des Mark tes  Gei -
selwind darin liegt. 
 
Innerhalb des Marktes Geiselwind gibt es im Ortsteil Gräfenneuses keine frei verfügbaren W o hn-
gebietsflächen mehr. Nachverdichtungen sind in dem benötigten Umfang nicht möglich. Konvers i-
onsflächen sind in Gräfenneuses für die vorgesehene Nutzung ebenfalls nicht vorhanden. Dah er  
ist die Ausweisung dieser gewählten Wohngebietsfläche erforderlich. 
 
Bei den geplanten Flächen will der Markt Geiselwind die planungsrechtlichen Vo raussetzun gen 
schaffen, um die Erweiterung der Wohngebietsfläche zu ermöglichen und diese zur Verfüg un g  zu 
stellen. Da sich der Markt Geiselwind zum Ziel gesetzt hat, Wohngebietsfläche bedar fsor ienti er t 
auszuweisen, sieht sich der Markt in der Pflicht, diese Flächennutzungsplanänderung so wie d i e 
Aufstellung einer Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung durchzuführen. 
 
Auch die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes muss in unmittelbarem Zusammenhang  
zur rechtskräftig ausgewiesenen Gewerbegebietsfläche liegen. Daher sind nur wenige Planungsal-
ternativen vorhanden. 
Die geplante Erweiterung der Gewerbegebietsfläche grenzt direkt an die rechtskräftig ausgewiese-
ne Gewerbegebietsfläche des Bebauungsplans „GE Gräfenneuses“ an. Alle anderen an die beste-
hende Gewerbegebietsfläche angrenzenden Acker- oder Grünlandflächen liegen entweder i n ner-
halb des Landschaftsschutzgebietes im Naturpark Steigerwald oder verursachen einen g rößeren 
Eingriff bezüglich Grund und Boden oder dem Landschaftsbild. 
Der entscheidende Grund für die Wahl dieses Standortes, ist die Lage in Anbindung an das beste-
hende Gewerbegebiet mit den vorhandenen Strukturen. Auf die Neuanlage verkehrlicher Erschlie-
ßungsstraßen kann hier völlig verzichtet werden, sodass der Flächenverbrauch so gering wie mög-
lich ist. Weiterhin wird der geplante Geltungsbereich von keinem Schutzgebiet, die das Schutzg ut 
Natur und Landschaft betreffen, überlagert. Dies gilt nicht für den Naturpark Steig erwal d, d a d i e 
gesamte Siedlungs- und Gemarkungsfläche des Marktes Geiselwind darin liegt. 
 
Innerhalb des Marktes Geiselwind gibt es im Ortsteil Gräfenneuses auch keine frei  ver füg baren 
Gewerbegebietsflächen mehr. Nachverdichtungen sind in dem benötigten Umfang  eben so n i cht 
möglich. Konversionsflächen sind in Gräfenneuses für die vorgesehene Nutzung eben fal l s n i cht 
vorhanden. Daher ist die Ausweisung dieser gewählten Gewerbegebietsfläche erforderlich. 
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Bei den geplanten Flächen will der Markt Geiselwind die planungsrechtlichen Vo raussetzun gen 
schaffen, um die Erweiterung der Gewerbegebietsfläche zu ermöglichen und diese zur Verfüg un g  
zu stellen. Da sich der Markt Geiselwind zum Ziel gesetzt hat, auch Gewerbegebietsfläche be-
darfsorientiert auszuweisen, sieht sich der Markt in der Pflicht, diese Flächennutzun gspl anände-
rung sowie die 1. Änderung des Bebauungsplanes „GE Gräfenneuses“ durchzuführen. 
 

3.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) 

Die Thematik Unfälle und Katastrophen, wurde bereits in Kapitel 3.2.11 angesprochen. Hier wurde 
ermittelt, dass wahrscheinlich eine mittlere Beeinträchtigung im Schadensfall vorliegen  wi rd un d 
das Risiko, dass es zum Schadensfall kommen wird, sehr gering ist. 

Die Einschätzung berücksichtigt beide in der späteren verbindlichen Bauleitplanungen zuläss i gen 
Vorhaben.  

Das größte Risiko und die Gefahr des größten Schadenfalls innerhalb wohnbaulich oder g ewerb-
lich geprägter Bauflächen geht von Tankstellen aus. Hierbei können schädliche Stoffe i n  g ro ßen  
Mengen in die Umwelt gelangen und Boden und Wasser kontaminieren. Für die Wohnbauflächen-
erweiterung sind daher Tankstellen auszuschließen. Die Ansiedlung einer Tankstellen auf der Ge-
werbeflächenerweiterung ist für die betriebseigene Versorgung notwendig. Besondere Strukturen , 
Bereiche von Umweltgefahren oder Schutzgebiete liegen bekanntermaßen n icht i n nerhalb d es  
Geltungsbereiches, sodass die Erheblichkeit nicht als hoch eingestuft wird. Eine erhebliche An fäl -
ligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen ist aufgrund des Gebietscharakters n icht an zun eh-
men. 

4. Zusätzliche Angaben 

4.1 Hinweise auf technische Verfahren, Schwierigkeiten und fehlende Erkenntnisse 

Besondere technische Verfahren wurden nicht zur Erstellung des Umweltberichts angewandt.  

Die Erkenntnisse des noch zu erarbeitenden speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
(sarF) und der dazu nötigen ökologischen Geländebegehungen und Auswertun gen  l i egen n och 
nicht vor. 

Fehlende Erkenntnisse beziehen sich auf den vorliegenden Boden bzw. Baugrund. Ein Baugrun d-
gutachten wird im Rahmen der Erschließungsplanung beauftragt und erstellt. Die Versickerungsfä-
higkeit und sonstige Eigenschaften des Bodens können zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend 
bewertet werden.  

Das Vorkommen von Kampfmitteln ist nicht bekannt. Auch die historischen Hintergrün de l assen  
dort nicht auf das Vorkommen von Kampfmitteln schließen11. Somit ist kein Anlass gegeben ei n e 
genauere Untersuchung durchzuführen. 

Ein Vorkommen von Altlasten im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im ABuDIS nicht ver -
merkt.12  

Es wird je eine Wohn- und eine Gewerbegebietserweiterung dargestellt. Hi erauf kö nnen un ter -
schiedliche Nutzungen entstehen. Einige haben stärkere negative Auswirkungen als an d ere. Für  
den Einzelfall kann an dieser Stelle keine weitergehende Bewertung vorgenommen werden. 

 
11 Tel. Markt Geiselwind, April 2022 
12 ABuDIS 3.0, Datenabfrage (Markt Geiselwind, OT Gräfenneuses), vom 24.05.2022 
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4.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Sollte ein Monitoring erforderlich werden, wird dessen Art, Umfang und zeitlicher Rahmen mit d en  
zuständigen Fachbehörden festgelegt.  

 
 
5. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Markt Geiselwind beabsichtigt die Umwandlung von Flächen für die Landwirtschaft zur Erwei -
terung eines allgemeinen Wohngebiets gemäß § 4 BauNVO am nordöstlichen Ortsrand so wie für  
die Erweiterung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 BauNVO am südöstlichen Ortsrand von Grä-
fenneuses. 

Der Geltungsbereich der 20. Flächennutzungsplanänderung des Marktes Geiselwind hat eine 
Größe von ca. 2,26 ha. 

Geringe Beeinträchtigungen, teilweise auch nur temporär, entstehen für jedes Schutzgut, da in den 
ursprünglichen / natürlichen Zustand zunächst durch Bautätigkeiten und anschließend d urch d en 
Betrieb eingegriffen wird. 

Mittlere Beeinträchtigungen sind für folgende Schutzgüter zu erwarten: 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind in der Gesamtbetrachtung unter 
Berücksichtigung der festzusetzenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie aufg rund 
der geringen Größe der hinzukommenden Bauflächen für die nordöstliche Änderung (Wohnbauflä-
chenerweiterung) als mittel zu werten. 

Die Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt sind i n  d er  Ge-
samtbetrachtung, unter Berücksichtigung festzusetzender Vermeidungsmaßnahmen so wie d es  
bereits vorhandenen und zu erhaltenden Gehölzsaums südlich der geplanten Ausweisungsflächen 
beiderseits des Röhrenseer Weges, für die nordöstliche Änderungsfläche als mittel zu beurteilen. 
 
Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Lärmemissionen ist für die am n äch s ten zur  Auto -
bahn gelegene Gewerbegebietsflächenerweiterung als mittel bis gering zu werten. Im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung sind die Verträglichkeit darzulegen und Lärmschutzmaßnahmen  
festzusetzen, sofern dies erforderlich ist. 

 
Risiken z.B. durch Unfälle und Katastrophen sind als mittel einzustufen.  
Grundsätzlich ist die natürliche Ausstattung des Gebietes und der Umgebung durch die in tens ive 
landwirtschaftliche Nutzung als nicht besonders ökologisch wertvoll einzustufen. In Summe d ür fte 
der Schadensfall somit mittlere Beeinträchtigungen für die Umwelt zur Folge haben. 
 
Durch die Festsetzung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen in den nachfolgenden Bau-
leitplanverfahren sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die umweltrelevanten Schutzgüter  n i ch t 
zu erwarten. Somit ergeben sich keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 
BNatSchG bzw. Artikel 12 FFH-RL. 
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Markt Geiselwind,  

 
_____________________________________                
                      Nickel 
               1. Bürgermeister 
 
 
Würzburg,  05.04.2022 
   
Bearbeitung:  Roppel 
Prüfung: Röser 
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